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22/12 - Kreis Coesfeld

Bekanntmachung gem. § 21a der 9. Verordnung zur 
Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes 
(Verordnung über das Genehmigungsverfahren – 9. 
BImSchV)

Der Landrat des Kreises Coesfeld, Friedrich-Ebert-Str. 7, 
48653 Coesfeld, hat Herrn Winfried Närmann, Kreuzbauer-
schaft 9, 48308 Senden mit Datum 13.02.2012 eine Geneh-
migung mit folgendem verfügenden Teil erteilt: 

„Hiermit wird Ihnen gemäß §§ 16 und 6 Bundes-Immissi-
onsschutzgesetz (BImSchG) in Verbindung mit §§ 1 und 2 
der Verordnung über genehmigungsbedürftige Anlagen – 4. 
BImSchV – sowie der Ziffer 7.1 Spalte 1g des Anhangs der 
4. BImSchV die Genehmigung zur wesentlichen Änderung 
der genehmigungspflichtigen Anlage zum Halten oder zur 
Aufzucht von Schweinen mit 5.396 Mastschweineplätzen 
und einer Anlage zur Lagerung von Gülle mit einem Fas-
sungsvermögen von 6.836 m³ erteilt. “

Eingeschlossene Entscheidung:
• Baugenehmigung gemäß § 63 Landesbauordnung NRW

Die Anlage darf auf dem Grundstück in Senden, Kreuzbau-
erschaft 9, Gemarkung: Ottmarsbocholt, Flur: 6, Flurstück: 
133, errichtet und betrieben werden.“

Der Genehmigungsbescheid enthält folgende Rechtsmittel-
belehrung:

„Gegen diesen Genehmigungsbescheid kann innerhalb 
eines Monats nach Zustellung Klage bei dem Verwaltungs-
gericht Münster, Piusallee 38, 48147 Münster (schriftlich 
oder zur Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäfts-
stelle) eingelegt werden. Die Klage muss den Kläger, den 
Beklagten und den Gegenstand des Klagebegehrens be-
zeichnen. Sie soll einen bestimmten Antrag enthalten. Die 
zur Begründung dienenden Tatsachen und Beweismittel sol-
len angegeben werden.

Wird die Klage schriftlich erhoben, sollen ihr 2 Abschriften 
beigefügt werden.“

Es wird hiermit bekannt gegeben, dass eine Ausfertigung 
des Genehmigungsbescheides in der Zeit vom 01.03.2012 
bis einschließlich 14.03.2012 während der Dienststunden an 
folgenden Stellen ausliegt:

• Gemeindeverwaltung Senden, Zimmer 303, 
 Münsterstr. 30, 48308 Senden
• Kreisverwaltung Coesfeld, Zimmer 220, 
 Friedrich-Ebert-Str. 7, 48653 Coesfeld.

Ich weise darauf hin, dass der Genehmigungsbescheid 
unter Auflagen zum Baurecht/ Brandschutz, zur Reststoff-
verwertung und Abfallentsorgung, zum Gewässer,- Grund-
wasser und Bodenschutz, zum Immissionsschutz, zum 
Landschaftsschutz und zum Veterinärrecht ergangen ist.

Coesfeld, 23.02.2012

Kreis Coesfeld
Der Landrat
Im Auftrag
gez. Sentis
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23/12 – Sparkasse Westmünsterland

Aufgebote von Sparurkunden der Sparkasse West-
münsterland

Aufgebot

Der Gläubiger der bei der Sparkasse Westmünsterland mit 
der Nr. 335386173 geführten Spareinlage beantragt das 
Aufgebot der hierüber ausgestellten Sparurkunde.

Die SPARKASSE WESTMÜNSTERLAND, fordert den Inha-
ber der Urkunde auf, spätestens bis zum 21.05.2012, seine 
Rechte unter Vorlage der obigen Sparurkunde anzumelden.

Sollten bis zu diesem Termin keine Ansprüche geltend ge-
macht werden, wird die Urkunde für kraftlos erklärt.

Ahaus / Dülmen, den 20.02.2012

SPARKASSE WESTMÜNSTERLAND
gez. Der Vorstand

Aufgebot

Der Gläubiger der bei der Sparkasse Westmünsterland mit 
der Nr. 335502126 geführten Spareinlage beantragt das 
Aufgebot der hierüber ausgestellten Sparurkunde.

Die SPARKASSE WESTMÜNSTERLAND, fordert den Inha-
ber der Urkunde auf, spätestens bis zum 21.05.2012, seine 
Rechte unter Vorlage der obigen Sparurkunde anzumelden.

Sollten bis zu diesem Termin keine Ansprüche geltend ge-
macht werden, wird die Urkunde für kraftlos erklärt.

Ahaus / Dülmen, den 20.02.2012

SPARKASSE WESTMÜNSTERLAND
gez. Der Vorstand

Aufgebot

Der Gläubiger der bei der Sparkasse Westmünsterland mit 
der Nr. 359100393 geführten Spareinlage beantragt das 
Aufgebot der hierüber ausgestellten Sparurkunde.

Die SPARKASSE WESTMÜNSTERLAND, fordert den Inha-
ber der Urkunde auf, spätestens bis zum 22.05.2012, seine 
Rechte unter Vorlage der obigen Sparurkunde anzumelden.

Sollten bis zu diesem Termin keine Ansprüche geltend ge-
macht werden, wird die Urkunde für kraftlos erklärt.

Ahaus / Dülmen, den 22.02.2012

SPARKASSE WESTMÜNSTERLAND
gez. Der Vorstand

Aufgebot

Der Gläubiger der bei der Sparkasse Westmünsterland mit 
der Nr. 349098772 geführten Spareinlage beantragt das 
Aufgebot der hierüber ausgestellten Sparurkunde.

Die SPARKASSE WESTMÜNSTERLAND, fordert den Inha-
ber der Urkunde auf, spätestens bis zum 22.05.2012, seine 
Rechte unter Vorlage der obigen Sparurkunde anzumelden.

Sollten bis zu diesem Termin keine Ansprüche geltend ge-
macht werden, wird die Urkunde für kraftlos erklärt.

Ahaus / Dülmen, den 22.02.2012

SPARKASSE WESTMÜNSTERLAND
gez. Der Vorstand

Aufgebot

Der Gläubiger der bei der Sparkasse Westmünsterland mit 
der Nr. 335557559 geführten Spareinlage beantragt das 
Aufgebot der hierüber ausgestellten Sparurkunde.

Die SPARKASSE WESTMÜNSTERLAND, fordert den Inha-
ber der Urkunde auf, spätestens bis zum 22.05.2012, seine 
Rechte unter Vorlage der obigen Sparurkunde anzumelden.

Sollten bis zu diesem Termin keine Ansprüche geltend ge-
macht werden, wird die Urkunde für kraftlos erklärt.

Ahaus / Dülmen, den 22.02.2012

SPARKASSE WESTMÜNSTERLAND
gez. Der Vorstand

Aufgebot

Der Gläubiger der bei der Sparkasse Westmünsterland mit 
der Nr. 336659321 geführten Spareinlage beantragt das 
Aufgebot der hierüber ausgestellten Sparurkunde.

Die SPARKASSE WESTMÜNSTERLAND, fordert den Inha-
ber der Urkunde auf, spätestens bis zum 22.05.2012, seine 
Rechte unter Vorlage der obigen Sparurkunde anzumelden.

Sollten bis zu diesem Termin keine Ansprüche geltend ge-
macht werden, wird die Urkunde für kraftlos erklärt.

Ahaus / Dülmen, den 22.02.2012

SPARKASSE WESTMÜNSTERLAND
gez. Der Vorstand


